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RS OGH 1936/6/3 3Ob215/36,
3Ob67/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1936

Norm

ABGB §1431 C

RAO §19a

Rechtssatz

Hat jemand im Wege der Exekution ein Afterpfandrecht an einer bücherlichen Forderung erworben, die mit einem aus

dem Grundbuche nicht ersichtlichen gesetzlichen Pfandrecht nach § 19 a RAO belastet war und aus dem Meistbot den

ganzen Forderungsbetrag ohne Abzug der Anwaltskosten zugewiesen erhalten, so darf er den auf das gesetzliche

Pfandrecht des Anwaltes entfallenden Teilbetrag nicht für sich behalten.
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